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Neues helvetisches Tagblatt.
lFortsetzung des schweitzertschen Republikaners)

Herausgegeben vm Escher und Ufteri/ Mitgl. der gesetzg. Räthe.

t

Band I. Bern, 21. Aug. i?yy. (4. Frnkt.. VII.

Kriegsminifterium.
Der Jnterimschef des Geueralstabs an den

Kriegsminister.

Niederlenz, 18. Aug. 1799.
Bürger Minister!

Die Ocstreicher haben, wie ich Ihnen gestern
meldete, bei Dettingen Schiffbrücken über die Aare s
zu errichten gesucht, uni den Fluß zu pafstren, ab r 8

sie konnten damit nur bis auf einen Drittheil des
Flusses zu Stande kommen; das Unternehmen war
durch 28 Artilleriestücke, unter denen mehrere 13
und 17 Psünder waren, gedckt; man sezte ihm aber

chA unterhaltenes Jnfanteriefeuer, einige Ar-
tluenestucke und unerschütterlichen Muth entgegen -»
dadurch wurden alle Bemühungen vereitelt. Die
Tillen von Zurich und das Zte Bataillon vom Leman
triVüvöön ^ìch dclA 80!) ^

Der Geuer-al Chabran befindet sich bereits auf
î/"chSette des Zürchersees. Massena gehteo.n h'.er durc.) nach der Seite von Brugq hü»,

zurüZ?hm ^)t daß die Oestrcichcr sich

^ ^ Unterz. Clavel. A

Dem Original gleichlautend, â

Der Oberschreiber des Kriegsministers,
Jomini. l

Allszug Lilies Schreibens des V. Robert, Com-
»uMtre-Ordonnateurs en Chef, an den

^àegsm-mster, v. lg. Aug.
daß Ihnen die Besiznahme

r./' Wollerau, Schindellegi und

Dioo-N a
bekannt sind; die republikanischen
5. Gefangne gemacht, 2""d ^ K monen erbeutet. Die Division

falls 7-^ KZ ' batte zu Richterschwyl eben-raus 72°« Gefangne gemacht.

Oàî" ''ach z der heftigsten Angriffen, sind die
AjîAer, die auf 2 oberhalb Dettingen uno nahevei St.ingaau errichteten Schiffbrücken die Aare zu

pafstren versucht hatten, mit beträchtlichem Verlust
zurükgeworfen worden; mehrere male waren sie bei-
nahe gelandet. Unsere Schweizersoldaten haben mit
einem jedes Lobes werthen Muthe gefochten und
an dem Ruhme der republikanischen Waffen Theil
genommen. Man sagt mir, sie zählten etwa ioc>
Verwundete; alles war vorbereitet um ihnen die
nöthige Hülfe zu leisten. Der Feind, abgcfchrekt

s durch den Widerstand, welchen er fand und durch
» die von den Divisionen Chabran und Lecourbe auf

dem rechten Flügel erhaltenen Vortheile, hebt sein,
Lager auf und zieht sich zurük. Auch alle Lager
vor Zürich sind auf die Anhöhen hinter Zürich über-
gebracht. Wir haben alle Ursache zu hoffen, der
vaterländische Boden werde bald von den Feinden,
die uns Ketten bringen wollten, gereinigt seyn.

Gruß und Hochachtung.
Unterz. Robert.

Dem Original gleichlautend,
Der Oberschreiber des Kriegsministers,

Jomini.

G esezgebung.
Senat, is. August.

(Fortsetzung.)
(Beschl. des Gutachtens über d. helv. Bürgerrecht.)

z. Das im Ausland geborne Kind, eines mit
gehöriger Erlaubniss abwesenden helvetischen Bür-
gers, ist anzusehen, als wäre es in Helvetien ge-
boren.

Meyer v. Arau fürchtet, die Juden könnten
laut dieser Abfassung für helvetische Bürger ange-
sehen werden; er will also einen besondern Artikel
gegen die Juden einschalten lassen. Ferner will er,
daß jeder Helvetier frei sein Land, und ohne Er-
laubniß zu bedürfen, für längere oder kürzere Zeit
verlassen könne.

Auf Langs Antrag soll der Bericht Artikel-
weise behandett werden.
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§ i. Mittelholzer findet diesen Art., für sich

betrachtet, ganz annehmlch. Aber der 2. und Z.

Art. stehen damit in einer schlauen Verbindung.
Es kann nur Bürger und Fremde in Helvetic» ge-

ben; es soll heissen im l. Art,: die, die das Bur-
gerrecht haben, und ihre Kinder im 20. Jahr; —
dann fallt der 2. Art. weg. Ohne diese Aenderung
wären die in Helvctien gebornen Kinder von Frcm-
den ohne anders schon helvetische Bürger.

Lüthi v. Sol.: Die Schlauheit, die Mittel-
holzer in dem Art. findet, fällt auf ihn allein zurük.
Bei der neuen Constilutivnsacte müssen unfehlbar
alle, die unter und durch die alte Constitution, und
also im Augcnblik der Annahme der neuen, helve-
tische Bürger waren, es auch seyn. Es ist eine

ganz andere Frage: vb der Sohn eines Fremden,
der nicht das Bürgerrecht hatte, wenn er in Hel-
vetien geboren, und 20 Jahre alt ist, helvetischer

Burger seyn soll.
Bay glaubt, der 1. Art. sollte heissen: wer vor

der Annahme der Constitution ein besonderes oder

Cantons-Bnrgcrrccht in Helvcucn hatte, wird durch
die Constitution helvetischer Bürger.

Barras stimmt Mitttlholzer bei.

Genhard: Wer durch die gegenwärtig beste-

hende Constitution helvetischer Bürger ist, der bleibt
es nothwendig. — Er stimmt zur Annahme.

Meyer v. Arb. ist gleicher Meinung.
Usteri ebenfalls; wir können uns jezt nicht

mehr um anderthalb Jahre zuriiksetzen, und von
Cantonsbürgerrechte» reden; wir haben keine Can-
tonsbürger mehr, sondern in Kraft unserer gegen-
wartigen Constitution, helvetische Bürger, und
diese wird niemand durch die neue Verfassungsactt
ihres Bürgerrechts berauben wollen.

Bay wollte nur die seit der Annahme der Con-

siitution, nicht die durch dieselbe Bürger geworden,
ausschliessen.

Usteri findet, die nach Vorschrift der Consti-
tution und der Gesetze, sei: der Annahme der Ver-
fassung von 98 sich das helvetische Bürgerrecht er-
morben, sollen und können von uns dessen nie
wieder beraubt werden.

Crauer ist gleicher Meinung.
Genhard findet, dasi nach Bays Antrag auch

diejenigen, so seit der Annahme ver Constitution
ausgewandert sind, und ihr Bürgerrecht verloren
haben, wieder darein cingeiezt würden.

Neding stimmt Usteri bei.
Schneider ebenfalls; nur will er beisetzen:

„die die Constitution beschworen haben."
Lüthi v. Col.: Wie die Constitution von 1793

auf den alten Socialpact Rütsicht nehmen muhte,
bei Anerkennung der helvetischen Burger, so müs-
sen wir nun bei Annahme der Constitution die, so

durch die Constitution von Y8 Bürger waren, als
solche erkennen.

Der Art. wird angenommen.
Art. 2. Genhard: Wann man von dem all-

gemeinen Grundsaz ausgeht, daß Fremde durch

einen Aufenthalt von einer gewißen Zahl Jahre in

Helvctien Bürger werden so will er zu keiner

Ausnahme für die Juden Hand geben. Anstatt:
der in Helvetic» geboren ist — will er setzen: der

in Helvetic» geboren wird.
Lüthi v. Sol. will die verschiedenen Theile

dieses Beschlusses einzeln debatiircn lassen.

Meyer v. Aarau : Wenn die Constitution den

Juden das helvetische Bürgerrecht geben wollte,

so ware es sicher, daß sie vom Volke verwüsten

würde. —
Mittelhozer verlangt, es soll heissen: wird

helvetischer Bürger, der von einem helvetischen

Bürger abstammt u. s. w. ; für alle andern soll

der 5. Art. die Requisiten aufstelle».
Meyer v. Arb. will fremde Kinder, die in

Helvetica geboren, und 20 Jahre da lebten, heb

vecische Bürger werden lassen. Er stimmt der Ab-

fassung der Commission bei.
Ech waller ist gleicher Meinung.
Mitttlholzer vertheidigt seine Meinung.
Barras will für von Fremden Geborne, ncch

das Vorhandenseyn des Gcgcnrcchts in ihrem raube

unter die Bedinge gebracht wissen.
Augustin« findet den Art. zu weit ausgebchm,

er stimmt Mitttlholzer bei.

Bay ebenfalls: das helvetische Bürgerrecht soll

nicht durch blinden Zufall, sondern durch der-

diensie und Tugenden erworben werden.

Muret glaubt nicht, daß zwei Klassen von

Menschen in Helvetic«, seyn können, von denen «

eine (die Juden) ihres Cultus wegen nicht sâ.n
helvetische Burger werden können --- «md wmaii

nichts besonders über sie festsetzen lassen.

Mittelholzer will leine Mcnschenllasse, wenn

sie die gehörigen Requisiten erfüllt — ümtt -

helvetische Burger zu werden; darüber w>rs

5. Art. entscheiden.
Diethelm stimmt Mitttlholzer bei.

.^«a
Der 2. Art. wird nach Mittt.hoizcrs Alfas!

angenommen.
Art. 3. Mittelholzer: D-eser Art. fallt

^
weg, durch die angenommene Abfassung

Lüthi v. Sol. verlangt Zurükwciiung "
Commission für Redaction des 2. und 3- "

Zäslin ist gleicher Meinung.
Die 2 Art.
Folgender

ziehungsdireltor.um ist emgeiaoen
veuscheu Bürger, welche da,selbe als ^e„c«->

n i,r gieicycr wreinung. rissen.
Art. werden an die Comnnsson g ^
der Beschluß wird verlesen:
ireltor.um ist eingeladen, ^
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führen oder verhaften ließ, zurükzuberufen, und
dieselben, wenn sie unschuldig sind, in ganzliche
Freiheit zu setzen, oder wenn ein gegründeter Ver--
dacht eines Verbrechens gegen sie vorhanden ist,
sie dem behörenden Richter überliefern zu lassen."

Usteri: (Wir haben seine Meinung bereits im
Tagblatt Nr. 43, S. 171 und 7z geliefert.)

Zäslin will nicht wiederholen, was Usteri so

kräftig gesagt hat; in der Hauptsache theilt er seine
Gesinnungen; er hat sich in Basel Gelegenheit ge-
habt, von dem höchst schlimmen Eindruk, den jene
tvillkührlichen und leidenschaftlichen Geiselaushcbun-
gen — ganz entgegengcsezt den Absichten, die man
dabei haben mochte, wirklich hatten, zu überzeu-
gen. Wir können freilich nicht sagen, daß wir
unschuldig an der Sache seyn; unsere lezten ?olft
wachten haben sie gewissermaßen gutgeheißen. -Von
Herzen stimmt er zur Annahme drs Beschlusses.

Laflechere: In Kraft der Vollmachten vom
ig. Mai, glaubte das Direktorium, Geiseln für
die innere Sicherheit der Republik in verschiedenen
Cantonen ausheben zu müssen; nur die Ueberzeu-
gmig von der Nothwendigkeit dieser Maßregel,
konnte unser Direktorium zu dem, allerdings der Frei-
heit und den Grundsätzen widerstreitenden Schritte
bewege».

Unter Geiseln verstehe ich aber nicht Schuldige
— sondern solche Personen, die durch ihre Gegen-

fur die Ruhe und Ordnung ihrer G genden
und Gemeinden gefährlich seyn können,

m
ber Geiseln sind losgelassen; warum

ss.>,.^'e Mayregel nicht auf alle ausgedehnt wor-
37, ?"ßen auch dafür Gründe vorhanden

-7? begreiffe die Tagesordnung des großen
" Bothschaft nicht, worin das Di-

d/>> >,^ ?°r, ewigen Wochen anfrug, was es mit
das 6"! Geiseln machen sollte; man hätte

^ueftormnl um seine Gründe befragen sollen,

tone» versichern, in den kleinen Kan-

gcbà Aushebung die heilsamsten Folgen
a'ebb g-i!.'

batte früher vorgenommen, noch UN-

Geisclauá'^''" baden können. Ich hake diese

immer fur eine Schwäche der

selbe» "Nd die spätere Loslassung einiger der-

seit wu
^ doppelte Schwäche angesehen. Und

wissen die übrigen loslassen, ohne zu

sind
^ ^ Patrioten in Zürich nicht verhaftet

Füc'die àsse'n wir erst Auskunft haben,
iwnêb^ îîenPatrioten in Zürich, die von
spotismî-,!- ^ bürgern und von militärischein De-
Paüjoren ^ §'(P"b unterdrukt sind — für diese

wmde ?!cr vor allem zu thun; gegen diese
beschrank -, versündigen glauben, durch UN-

bes Beschlusses. Ich will erst
"Ovr;)saM,t das Hirekkorium um die Lage

der Umstände fragen, und dazu schlage ich eine
Commission zu ernennen vor, die Morgen bench-
ten soll.

Augustini kann seinen Schmerz nicht bergen,
daß diese am yten gefaßte Resolution durch eine
sträfliche Nachlässigkeit der Kanzler» des großen
Raths uns erst heute zukommt.

G en hard widersezt sich der Commission, weil
wir nicht untersuchen lassen können, ob wir unsre
erste Pflicht — für die Sicherheit der Bürger zu
sorgen, erfüllen wollen.

Lang verlangt, daß vor allem nach dem Re-
glement die Commission ins Stiiml.enmehr gesezt
werde. Die Commission wird beschlossen.

Lüthi v. Sol. will, daß die Commission diesen
Abend um 4 Uhr berichte.

Laflechcre widersezt sich sehr lebhaft; es ist
um die Patrioten zu thun! ruft er. — Cs ist um
Gerechtigkeit zu thun, ruft Usteri — Lerm. —

Fuchs stimmt Lürhi bei; das Direktorium hat
pflichtwidrig gehandelt; es soll und kann keinen
Aufschluß in der Sache geben.

Lüthi v. Sol. beharrt auf seinem Antrag.
Der Präsident ernennt in die Commission:

Usteri, Heglin und Diethelm.
Lafechcre verlangt nun, es sollen Z Mitglie-

der und alle ans den Kantonen, von denen noch
Geiseln vorhanden sind, in die Commission ernannt
werden.

Mittelholzer sieht nicht ein, wie Freilassung
der Geiseln aus den occupicrten Kantone» jezt
Möglich ware.

Der Präsident ernennt noch in die Commission:
Lüthi v. Sol. und Falk.

Lüthi v. Sol. verlangt, daß diese Commission
auch bei dem Direktorium aufragen soll; auf weft
sen Kosten die Geiseln unterhalten werden? wenn
sie unschuldig wenn sie fürs allgemeine Beste und
als Opfer fur das Wohl des Ganzen leiden muß-
ten, so ist billig, daß nicht sie, sondern daß der
Staat zahle. — Ferner wünscht er Auskunft über
die 163. Männer aus dem Kanton Waldstatten,
die in den Casematten von Arburg unvcrhört, fünf
Wochen durch auf die scheußlichste Weise eingeker-
kert waren, die auf verfaultem Stroh, ohne Luft
und Raum, in ihrem eignen Unrathe verderben m >ß-

ten — und am Ende ohne Un ersuchnng, durch Bit-
letern—gegen Bezahlung von Gefangnißkofleu steige«
geben wurden. Wer tragt die Schuld dieser Grau-
samkeiten?

Mittelholzer stimmt Lüthi bei; Geiseln ans
dem Kanton Sentis klagen ihm über die Kosten,
die sie selbst tragen müßen.

Lüthi s Antrag wird angenommen, und die
Commission soll um Z Uhr berichten.
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(Abends 5 Uhr.)

Usteri legt im Namen der diesen Morgen er-

nannten Commission folgenden Bericht ab :

Eure Commission B- Repr., hat sich gleich nach

aufgehobener Morgensitzung zu dem versammelten

Direktorium verfugt, und von dem Prandenten
desselben über die verschiedenen auf die verlesene

Resolution Bezug habenden Punkten, über welche

Ihr Aufschluß verlangtet, folgende Erläuterungen
erhalten. ^ ^ ^ ^

Das Direktorium erklärt erstens: es sey durch

die ihm von der Gesezgebung unbeschränkt ertheilten

Vollmachten, alle Mittel anzuwenden, die fur die

Ruhe und Sicherheit der Republik erforderlich seyn

mögen — hinlänglich bevollmächtigt gewesen, die

Geiselaushebung vorzunehmen; seine Absicht sey

dabei doppelt gewesen, und einerseits dahin gcgan-

gen, Geiseln zu haben, anderseits Personen, von
deren Gegenwart in ihren Gemeinden Unruhen,
Intriguen und gegenrcvolutionarc Bearbeitungen zu

erwarten waren, zu entfernen und unschädlich zu

machen; das Direktorium behauptet, es habe die

genommnc Maßregel auch sehr besame Folgen

gehabt, und zumal in den Kantonen Waldsiadten
und Linth à dadurch viel Unheil verhütet worden.

— Der Präsident des Direktoriums äusserte sich,
es ware aus Schwäche geschehen, das; in den

leztern Zeiten, und zumal gleich nach unsrer An--

kunft in Bern, das Direktorium einen Theil jener

Geiseln losgelassen habe.
(Die Fortsetzung folgt.)

Vevwaltungskammer des Can-
rönS Leman.

Auszug aus den Registern der Verwaltungs-
Kammer des Cant. Leman. Lausanne/ den

u. August 17V9.

In dem Gesetze vom 04. des verwichcnen Juli
äusserten die gesezgebeuden Räthe förmlich ihr Miß-
fallen gegen diejenigen Verwaltungskammern, die

über ewige in ihren Cantonen bezogene National-
fonds Verfügungen getroffen. Dieses Mißfallen
scheint nach der durch den Druck bekannt gewor-
denen Berathschlagung, die der Abfassung des Gc-
festes vorangieug noch näher auf die Verwal-
iungskammer des Cant. Leman zu gehen. Sie
glaubt also, denen Mitbürgern, deren Zutrauen
und Achtung sie vorzüglich zu verdienen und zu
bewahren wünscht folgende Erläuterungen geben

zu müßen.
Es ist wahr daß sie über einige Fonds ver-

/ügt hat; dazu aber vermogten sie überwiegende

Gründe, der Drang der Umstände und die bestimm-

te Authorisirung des Finanzminisiers.
Den I?. Juli machte man an sie Geldfoderun-

gen in Menge. Die Verweigerung derselben hätte

unabsehbare Verwirrung nach 'ich gezogen. Die

helvetischen Truvpcn in Wallis ganz ohne alle

Hülfsquellen, in einem verlassenen zu Grunde ge-

richteten Lande, auf dem Gipfel der Gebirge, draa-

gen mit Heftigkeit auf die Bezahlung des Soldes;

der Rcgicrungsstatthalter, der im Namen des Aoll-

ziehungsdirektoriums sein Wort gab, drang an dern

gleichen Tage bei der Kammer auf die Bezahlung

der bei Yvcrdun stehenden Compagnien. L-Mä
ten, wegen der im Namen der Nation gemachten

Schulden von allen Seiten verfolgt drohten nnt

Verlassung ihres Dienstes, und sie erklärten st-h

für ganz ruinirt, wofern man sie nicht unterstützen

würde. Verschiedene Kriegs - Commissars, Z..'^
derjenige von Aile deren Darschuß bereits uver

1000 Ldr. stieg, machten an dem gleichen ^age

dringend dieselben Foderungen, und mit gleichem

Rechte. In einem so jammervollen Momcmc

glaubte die Kammer, die keinen Heller m bergan

besaß, von dem Steuereinnehmer rzooo î. M '

langen zu dürfen die im Augenblicke zu oben

wahntcr Bestimmung angewendet wurden, u

durchaus nicht zu irgend einer nnberm
demselben Tage noch benachrichtete sie hierüber

^
Um so viel eher glaubte sie es thun

da in weniger dringenden Fällen der Mi>M

ihr getroffene ähnliche Verfügungen vollkemm
^

nehmigt, wie aus seinen Bncfcn vom^
16., 22. Juni und 12. Juli deutlich .ech-ll«-^
so viel eher glaubte sie es, weil er m ^
der eben erwähnten Briefe eine Requiliw ^Kasse des Obersteuereinuehmers zum Am ^
Futter billigte, und folgendes beifügte ^
authorisire Sie, in jedem dringenden Fam '

Art eben so zu Handel n. "
Dieß soll auf Befehl der Verwaltungsk

in das Bulletin officiel! eingerukt werden.

Bekanntmachung. ^
Die Verwaltungskammer des Cant.

^

der einen und untheilbarcn helve.ischei ^
.,ch um

ladet alle diejenige ein die Lwr b ^ M
die durch den Todessall des B- ^ Gemci»'

mann lediggefallene Salzfaktorstelle ^ ^


	Gesezgebung

